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Bisher fehlt ein objektiver 
Blick auf Coachingprozes-
se und ihre Bewertung, 
bemängeln Harald Geiß-
ler und Robert Wegener. 

Foto: framacho/photocase.com

Coaching trifft offensichtlich einen Nerv un-
serer Zeit: Kaum ein Beratungsformat wird der-
zeit mehr nachgefragt, wie Marktstudien zeigen. 
Doch woran erkennt man ein gutes Coaching? Ist 
ein Coaching dann gut, wenn es der Klient als 
gut befindet? Oder dann, wenn Dritte konkrete 
Verhaltensveränderungen bei den Coachees be-
obachten? 

Blickt man auf der Suche nach Antworten auf 
die aktuelle Coachingforschung, findet man 
zwar viele Studien, die nachweisen, dass Coa-
ching erfolgreich ist. Völlig unklar ist hingegen 
bisher, was genau Coaching erfolreich macht. 

Bewertung von CoaChingprozessen

Weißer Fleck auf der
Coachinglandkarte

Coaching ist als Beratungsformat so beliebt wie nie. Doch was genau 
ein gutes Coaching ausmacht, dafür gibt es bisher keine einheitlichen 
Bewertungskriterien, kritisieren Harald Geißler und Robert Wegener.
Warum sich die Zukunft der Profession aus ihrer Sicht an der Eta- 
blierung einheitlicher Standards entscheidet und was dafür nötig  
ist, erklären die Coachingwissenschaftler in Training aktuell.
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Aus unserer Sicht ist es jedoch unab-
dingbar, dass nicht nur die Ergebnisse 
bewertet werden, sondern auch der 
Coachingprozess an sich.

Dafür sprechen eine Reihe von 
Gründen: Coachingklienten haben 
das Recht zu wissen, woran sie die 
Qualität von Coachingprozessen er-
kennen können, in denen sie sich ge-
rade befinden – auch um zu entschei-
den, ob sie den Prozess fortführen 
oder abbrechen möchten. Gleichzeitig 
müssen auch Coachs in der Lage sein, 
die Qualität ihrer Coachingprozesse 
zu beobachten und gegebenenfalls 
zu verbessern – und zwar noch bevor 
sie abgeschlossen sind. Und letztlich 
sollte die Frage, wie Coachingprozesse 
zu bewerten sind, auch all diejenigen 
umtreiben, die Coachs ausbilden oder 
supervidieren. 

Experiment mit eindeutigem 
Ergebnis

All diese Punkte haben uns dazu ver-
anlasst, ein Experiment durchzufüh-
ren: Wir haben renommierte Wissen-
schaftler und Coachs gebeten, die im 
Bereich der Ausbildung engagiert sind, 
einen als Transkript vorliegenden, aus 
drei Sitzungen bestehenden Coaching-
prozess zu bewerten. Unser Ziel war es 
zu ermitteln, ob sich aus der Summe 
der vorgelegten Analysen eindeutige 
Kriterien oder ein Standardverfahren 
zur Bewertung herausarbeiten lassen. 
Das Experiment zeigte jedoch klar, dass 
die Herangehensweisen in Bezug auf 
die Bewertung von Coachingprozes-
sen derzeit sehr unterschiedlich sind, 
und die von den Experten zugrunde 
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gelegten Bewertungskriterien so stark 
variieren, dass sich daraus keine Stan-
dards formulieren lassen. 

Ein Beispiel: Bei der Bewertung 
des Coachings, dem wir den Namen 
gegeben haben „Vor einem großen 
Sprung nach vorn“, kommt etwa Sieg-
fried Greif, Coachingwissenschaftler 
an der Universität Osnabrück zu dem 
Ergebnis, dass dieses Coaching be-
züglich der von ihm rekonstruierten 
Wirkfaktoren und unter Anwendung 
des ebenfalls von ihm entwickelten 
Ratingverfahrens unterhalb der Pro-
fessionalitätsstandards liegt, die er 
an Coaching anlegt. Zu einer deut-
lich positiveren Einschätzung hinge-
gen kommt Coachausbilderin Astrid 
Schreyögg. Sie legt zwar auch die 
Greifschen Wirkfaktoren zugrunde, 
nutzt diese aber für eine interpretativ-
rekonstruktive Prozessanalyse. Beide 
Experten kommen zu vollkommen 
unterschiedlichen Schlussfolgerungen 
– was an sich nicht problematisch 
ist. Es mangelt jedoch noch an einem 
vernetzten Denken und zwar sowohl 

in der Praxis als auch in der Wissen-
schaft. Gemeint ist damit das noch 
zu geringe Interesse, sich mit jeweils 
anderen Bewertungskriterien und 
den Begründungszusammenhängen 
auseinanderzusetzen, um sich auf 
diesem Weg auf einen Standard zu 
einigen. Solange das nicht geschieht, 
kann man nicht von einer professio-
nellen Bewertung sprechen. 

Keine Professionalisierung ohne 
Bewertungsstandards

Mit der Veröffentlichung der unter-
schiedlichen Bewertungsverfahren in 
Buchform (siehe Kasten rechts) wollten 
wir auf diesen weißen Fleck auf der 
Landkarte des Coachingdiskurses auf-
merksam machen. Gleichzeitig sollte 
deutlich werden, wie anspruchsvoll 
es ist, Coachingprozesse valide zu be-
werten. Mit dem Buch gibt es somit 
eine erste Auslegeordnung möglicher 
Vorschläge. Diese benötigen jedoch 
dringend weiterer Vertiefung und Mo-
difizierung. 

Der Weg zu gut durchführbaren, 
gleichermaßen aussagekräftigen und 
auch validen Auswertungsverfahren 
ist noch weit, aber dringend notwen-
dig. Denn damit verbunden ist die 
Frage, welchen Status Coaching in der 
Zukunft haben soll. Insofern befinden 
wir uns derzeit an einem spannenden 
Punkt: Wenn Coaching zu einer Pro-
fession werden soll, die vom Status her 
mit der Tätigkeit eines Rechtsanwalts, 
einer Ärztin oder eines Psychothera-
peuten vergleichbar ist, dann ist die 
weitere Entwicklung und Etablierung 
valider, wissenschaftlich und gleich-
zeitig auch gut umsetzbarer Bewer-
tungsverfahren fundamental.

Bleibt es jedoch bei den noch wenig 
ausgearbeiteten und in den Kinder-
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Interesse an der Wissenschaft besteht nur, 
wenn sie Argumente für den Verkauf liefert.
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schuhen steckenden Bewertungsvor-
gehen, die derzeit erkennbar sind, wird 
Coaching auch in Zukunft eine mehr-
heitlich marktregulierte Dienstlei-
stungsmaßnahme bleiben. Der einzige 
Weg, um miteinander und voneinan-
der zu lernen, wie man Coachingpro-
zesse angemessen bewerten kann, ist 
es, den Dialog zwischen Wissenschaft 
und Praxis zukünftig zu intensivieren. 

Derzeit ist allerding oft zu beobach-
ten, dass die Coachingwissenschaft 
zu einem Erfüllungsgehilfen der Ver-
kaufsförderung gemacht wird: Sie soll 
der Praxis gute Argumente für den Ver-
kauf von Coachingdienstleistungen 
liefern. Gleichzeitig möchte man sich 
aber nicht in die Karten schauen las-
sen. Will heißen: Man möchte sich 
nur ungern evaluieren lassen. Auf  
diese Weise werden jedoch sowohl 
die Wissenschaft als auch die Praxis 
zum Verlierer. Das Ziel sollte sein, 
dass sich Wissenschaft und Praxis auf 
Augenhöhe begegnen, um gemeinsam 
zu lernen. 

Ein erstes Kriterium?

Ein erster Ansatz, um Coaching zu 
bewerten, könnte aus unserer Sicht 
sein, zu schauen, wie konsequent das 
Kriterium des Problemlösungsunter-
stützungsbedarfs eines Klienten in-
nerhalb eines Coachings in den Mit-
telpunkt gerückt wird. Was genau ist 
damit gemeint? Die Qualität von Coa-
ching ist daran zu erkennen, wie gut 
es dem Coach gelingt, den Klienten bei 
seiner Problemlösung zu unterstützen. 
Schließlich ist das das Anliegen des Kli-
enten, der Grund weshalb er sich an 
den Coach wendet. 

Das klingt naheliegend, 
ist auf den zweiten Blick 
aber meist ein komplexeres 
Unterfangen. Denn oft ist 
es so, dass der Klient nicht 
genau weiß, was sein Pro-
blem ist. Oder er erkennt 
nicht, dass hinter dem Pro-
blem, das ihm bewusst ist, 
ein anderes, unbewusstes 
liegt. Die wichtigste – wenn 
auch schwierigste – Auf-
gabe des Coachs ist es des-
halb, auf der einen Seite 
den Unterstützungsbedarf, 
den der Klient formuliert, 
ernst zu nehmen, und auf 
der anderen Seite, mit ihm 
zusammen kritisch zu prü-
fen, ob dieser Bedarf sein 
wirklicher Bedarf ist. Inte-
ressanterweise trägt diese 
Bedarfsklärung oft zur Lö-
sung des Problems bei, weil 
das Problem des Klienten 
bis dato meist darin be-

steht, dass er sein wirkliches Problem 
nicht klar sieht. Damit wird deutlich: 
Die Ermittlung des Problemlösungs- 
unterstützungsbedarfs des Klienten und 
die Befriedigung desselben sind nicht 
zwei getrennte Prozesse, sondern sie 
sind sehr eng miteinander verbunden. 

 

Reflexionsprozess initiieren

Unsere Hoffnung ist, dass ein Refle-
xionsprozess beginnt, in dem Krite-
rien, wie das eben benannte, kritisch 
geprüft und diskutiert werden. Dazu 
sollten sich die führenden Experten 
aus Wissenschaft und Praxis zusam-
mensetzen und klären, welche Stan-
dards miteinander vereinbar sind – 
und welche nicht. 

Unsere Überzeugung ist: Die Profes-
sionalisierung von Coaching – und da-
mit die Zukunft der Zunft – wird sich 
an der Frage eines geregelten Bewer-
tungsverfahren entscheiden.

 Harald Geißler, Robert Wegener C
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Vertrag über eine Weiterbildungsmaßnahme1 
 
 
§ 1 Teilnahme an der Maßnahme  
 
Der Teilnehmer/die Teilnehmerin nimmt an der vom Veranstalter durchgeführten 
Weiterbildungsmaßnahme ... teil.  
 
Die Maßnahme beginnt am ... und endet am ... . Der Teilnehmer/die Teilnehmerin 
erhält zum Abschluss der Maßnahme eine Teilnahmebescheinigung. 
 
oder: 
 
Die Maßnahme beginnt am ... . Sie endet mit einer Abschlussprüfung, über deren 
Bestehen der Veranstalter das Zertifikat „...“ erteilt.  
 
Die Einzelheiten der Prüfung und die Regelungen für den Fall des 
Nichtbestehens ergeben sich aus der Prüfungsordnung, die als Anlage 2 diesem 
Vertrag beigefügt ist.  
 
oder (bei Vorbereitung auf eine externe Prüfung): 
 
Die Maßnahme dient der Vorbereitung auf die ... – Prüfung. Der Teilnehmer/die 
Teilnehmerin erklärt, dass er/sie über die Zulassungsvoraussetzungen 
unterrichtet worden ist und dass die von ihm/ihr gemachten Angaben in der 
Ausbildungs- und Tätigkeitsübersicht richtig sind, die als Anlage 3 diesem 
Vertrag beigefügt ist. 
 
 
§ 2 Unterrichtszeiten 
 
Der Unterricht findet täglich von Montag bis Freitag in der Zeit von ... bis ... statt. 
Der Gesamtumfang des Unterrichts und die zeitliche Lage der Unterrichtsstunden 
ergeben sich aus dem Lehrplan, der als Anlage 1 diesem Vertrag beigefügt ist. 
Änderungen dieses Plans aus zwingenden Gründen bleiben vorbehalten. 
 
oder: 
 
Die Maßnahme hat einen Umfang von ... Unterrichtsstunden. Der Unterricht 
findet nach Maßgabe der vom Veranstalter erstellten Stundenpläne täglich von 
Montag bis Freitag in der Zeit von ... bis ... statt. Änderungen der Stundenpläne 
aus zwingenden Gründen bleiben vorbehalten. 
 
Zusatz: 
 
Die Zeiten von ... bis ... sind unterrichtsfrei. 
 
 
§ 3 Vertragspflichten des Veranstalters 
 

                        
1  Die in diesem Vertragmuster erwähnten Anlagen enthalten vertragswesentliche Regelungen und sind daher 
notwendige Bestandteile des Vertrages. 
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